
                                                          
 
 

Musikvereine und GEMA  
Was muss eigentlich unbedingt beachtet werden?  
 
Seit vielen Jahren besteht zwischen dem Blasmusikverband BW und der GEMA ein 
Pauschalvertrag, der für den einzelnen Musikverein hinsichtlich der Zahlungspflicht an die 
GEMA eine große kalkulatorische Sicherheit bietet und darüber hinaus einen günstigen Weg 
darstellt, die Aufführungsrechte für seine Veranstaltungen zu erlangen. 
Doch bitte bedenken Sie, um in den Genuss der Vergünstigungen zu kommen, müssen 
gewisse Formalien beachtet werden: 

1. Es muss eine Veranstaltung des Musikvereins sein, diese muss im eigenen 
Namen, auf eigene Rechnung und vom Musikverein als alleiniger Veranstalter 
durchgeführt werden. 
Es darf kein Dritter an der Veranstaltung beteiligt sein. Veranstaltungen von 
Fördervereinen und Musikvereinseigenen GbR´s fallen unter den Gema-Vertrag, 
sofern es sich um einen Förderverein oder eine GbR handelt, welche ausschließlich 
den Mitgliedsmusikverein fördert bzw. unterstützt.  

   
2. Die Veranstaltung, bzw. die Musiknutzung muss vor Stattfinden bei der GEMA 

angemeldet werden. 
Eine vorab Jahresmeldung an die GEMA ist möglich. 
Erfolgt keine Anmeldung, fällt die Veranstaltung nicht unter den Pauschalvertrag und 
die GEMA-Gebühren werden in doppelter Tarifhöhe fällig. 
 

3. Die bei der Veranstaltung auftretenden Musiker müssen kostenlos musizieren. 
Wird den Musikern eine Gage bezahlt oder werden die Reisekosten, 
Unterbringungskosten usw. erstattet, so fällt diese Veranstaltung nicht mehr unter die 
Pauschale. 
 

4. Die Wiedergabe vom Tonträger oder Bildtonträger sowie die Wiedergabe von 
Fernsehsendungen sind nicht durch den Pauschalvertrag abgegolten. 
Wird eine oder mehrere Veranstaltungen ganz oder teilweise durch den Einsatz von 
Tonträger oder Bildtonträger bestritten oder erfolgt die Wiedergabe von 
Fernsehsendungen (z.B. Übertragung der Fußball EM, etc.), so müssen diese 
Veranstaltungen gesondert vergütet werden. 
 

5. Innerhalb von 10 Tagen nach der Veranstaltung ist der GEMA ein genaues 
Verzeichnis aller aufgeführten Musikstücke zuzusenden. 
Kommt ein Musikverein der Verpflichtung nicht nach, kann die GEMA eine 
gesonderte Gebühr beanspruchen. 
 

Wenn Sie die vorstehenden Punkte beachten, wird es nach Ihrer Veranstaltung auch 
keine böse Überraschung seitens der GEMA geben. 
Die Bedingungen des Rahmenvertrages bleiben von diesem Merkblatt unberührt. 
Rahmenvertrag und Formulare finden sie unter www.BVBW.de „download“.  
 


